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B{irgerinformation am 22.06.2011 in Braunschweig Thune

lnformationen zur Beantwortung ev. Fragen:

1. Genehmigungen der Firma

Die Firma Eckert & Zegler GmbH verfügt am Standort Braunschweig-Thune ober folgende
Genehmigungen:

1. Genehmigung gem. § 7 der StrahlenschuEverordnung (StdSchV) zum Umgang mit
sonstigen radioaKiven Stoffen. (Genehmigung vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsarnt
Braunsohweig)

Als sonstige radioaKive Stoffe gelten Stoffe, in denen der Antgil der lsotope Uran 233'
Uran 235, Plutonium 239 und Plutonium 241 insgesamt 15 Gramm oder die Konzentra-
tion d6r genannten lsotope 15 Gramm pro 100 Kilogramm nicht ilberschreitet.

Die Genehmigung ist begrenzt auf Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen,
ausgenomme.-n Kämbrennstoffe mit einär Alcivitat von 10i3 Freigrenzen und den Um-.
gang mit offenen radioaKiven Stofien, ausgenommen Kembrennstoffe mit einer AktM-
tät von101' Freigrenzen nach Anlage lll Tabelle 1 Spalte 2 StrlSchV

2. Genehmigung zum Transport radioaKiver Stoffe (Genehmigung vom Staatlichen Ge
weöeaußichtsamt Braunschweig)

Transport ofiener radioaKiver Stoffe mit einer Gesamtaklivität bis zum 1o8-fachen der
Freigrenze nach Anlage lll Tabelle 1 Spalte 2 StrlSchV

Transport umschlossener radioaktiver Stoffia mit dner GesamtaKivität bis zum
1Oro-fachen der Freigrenze nach Anlage lll Tabelle 1 Spalte 2 Strlscftv

3. Genehmigung zur Tätigkeit in fremden Anlagen oder Einrichtungen gemäß § 15

StdSchV (GenehmQung vom Staatlidren Gewerbeaußidttsamt Braun§chrv€ig)

zur Bearbeitung, Veraöeitung und
v. Nieder-

fttr Umi,volt'und Klimaschutz)

Genehmigung fär 48 PL/Be-Quellen

Von diesen 48 Quellen befindet sich nur noch eine Quelle in Braunschweig, die ande'
ren 47 sind nach Los Alamos (USA) zur Entsorgung transportiert worden.

Über die Genehmigungen für den Standort Leese können von hier keine Angaben ge-
macht werden.

Eine ausführliche Außtellung der Genehmigungen befindet sich im Anhang 1
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Gemäß dieser Genehmigungen darf die Firma mit umschlossenen radioaktiven Stoffen bis
zum 1Or3-fachen der Fre-igrenzen und mit offenen radioaktiven Stoffen bis zum 101l-fachen
der Freigrenzen umgehen. Ausgenommen sind Kembrennstoffe. Auch bei einer quantitativen
Ausweitung der Arbeiten sind die Emissionsgrenalerte der StrahlenschuEverordnung zum
SchuE der Bevölkerung einzuhalten.

2. Verfahren zur Verarbeitung der Asse'Lauge

lnwieweit die in dem vorgesehen Verfahren geheim ist, darüber kann nur die Firma berichten.

Das Verfahren zur Dekontamination der Asse-Lauge kann von der Firma Eckert & Ziegler
Nuclltec erläutert werden.

3. Testverfahren zur Dekontamination der Asse.Lauge - rechtliche Einstufung

Gemäß der Umgangsgenehmigung darf EZN mit sonstigen umschlossenen radioaKiven Slof'
fen bis zum 101t-fa;he1 der FräigÄnzen und mit offenei radioaKiven Stoffen bis zum 101r-
fachen der Freigrenzen umgehon. Ausgenommen sind Kembrennstoffe.

Sonstige radioaKive Stoffe

Als sonstige radioaktive Stoffe gehen Stoffe, in denen der Anteil der lsotope Uran 233,
Uran 235, Plutonium 239 und Plutonium 241 insgesamt '15 Gramm oder die Konzentra-
tion der genannten lsotope 15 Gramm pro 100 Kilogramm nicht Oberschreitet.

RadioaKives Cäsium gehört zu den von EZN verarbeiteten/bearbeiteten Stoffen, und bedarf
bei der vorgesehen Verarbeitung keiner anderetVzusäElichen Genehmigung.

4. fransport der Asse-Lauge ba . radloaktiver Stoffe

Die Firma EZN besitzt eine Genehmigung zum Transport folgender radioaKiver Stoffe.

- offene und umschlossene radioaKive Stofe mit einer Gesamtkapazität bis zum
'losfachen der Freigrenze nach Anlage lll Tabelle 1 Spalte 2 der Strlschv

- umschlossene radioaktive Stoffe mit einer Gesamtkapazität bis zum lQiTachen der Frei-
grenze nach Anlage lll Tabetle 1 Spalte 2 der StrlSchV, ausgenommen Kembrennstofra

üemäß §2 Abs. 1 und Großquellen gemäß §23 Abs. 2 des AtG in der dezeit geltenden
Fassung

Genehmigung Nr. 23107 Han

§16 Strlschv js{ salat v.otGa

Beförderung radioaKiver Stoffe mit Befristung bis 08.09.2010 (3-iährige Befristung)

- offene und umschlossene radioahive Stoffe mit einer Gesamtkapazität bis zum
l Osfachen der Freigrenze nach Anlage lll Tabelle 1 Spalte 2 der Strlschv

- umschlossene radioaktive. Stoffe mit-einer Gesamtkapazitat bis zum lOrofachen der Frei-
grenze nach Anlage lll Tabelle 1 Spahe 2 der StrlSc*rV, ausgenommen Kembrennstofe
gemäß §2 Abs. 1 und Großquellen gemäß §23 Abs. 2 des AtG in der dezeit geltenden

Fassung

ln der Transportgenehmigung sind Nebenbestimmungen zur Erfüllung der Genehmigungs-
vorausseEungen
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Bei der Beförderung radioaktiver Stoffe sind die Vorcchriften der Verordnung über die inner-
staatliche und grenzilberschreitends Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und mit
Eisenbahnen (GGVSE) Mrv. des Übereinkommens über die intemationale Beförderung ge.
fährlicher Guter auf der Straße (ADR) sind zu beachten. Dies gilt insbesondere bezäglich der
Vorschn'flen über die Verpaci<ung der radioaKiven Stoffe, über die bei der Beförderung miEu-
führenden Begleitpapiere (Kopie dieser Genehmigung und die nach den verkehrsrechtlichen
BeförderungsvoBchrifren geforderten Unterlagen) und über die gemäß GGVSE barv. ADR
erforderlichen Aufschriften und Gefahrgutrettel an Fahzeugen und Verpackungen. Weitere
Einzelheiten können dem beigeftigten Merkblatt entnommen werden.

Transport durch Fremdfima

Solfte die Firma EZN den Transport nicht selbstständig vomehmen, so darf der Transport
auch nur von einem Beförderer, der die erforderlicfre Transportgenehmigung besitzt, durch-
geführt werden.

5. Verbleib der radioaliliven Stoffe nach der Veraüoltung

Nach dem Versuch, der etwa vier bis sechs Wochen dauert, werden sämtliche Rlickstände
als radioaktiver Abfall in die l.andessammelstelle gebrac-ht. Fest steht, dass somit keine ra-
dioaktiven Versuchsabfälle am Standort Braunschweig verbleiben werden.
Die Firma EZN titt bei der Verarbeitung der AsseLauge nur als Dienstleister auf.

6. Überwachung der Fima und der Verarbeitung der Asso-Lauge am Standort Thune

Die Firma EZN gehört zu den sogenannten Kategoriebetrieben, die von der Niedersächsi-
schen Gewerbeaufsicht mind€tens einmaljährlidr llbervvacht werden. Neben dieser Katego'
rieilberprtitung sind häulige B$precfiungen bei der Fima EZN notwmdig, die fast aus-
nahmslos auch mit einer Besichtigung und Kontrolle eines Betriebsteiles veöunden sind.

Dazu gehören u.a-:

a. Emissionen

Die Emissionen der Firma EZN und GE-Healthcare werden folgendermaßen ilberwacht:

Es werden Messungen im Auffrag des GAA vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Was-
seMirtschaft, Ktlsten- und NaturschuE (NLWKN) durchgeführt:

- ln der näheren Umgebung und am Anlagenzaun wird an insgesamt 14 Stellen die
DireKstrahlung ermittelt.

- Zur Emissionskontrolle werden in unregelmäß§en Zeitabständen unter Kontrolle des
GM-BS Abluftproben genommen und vom NLWKN ausgewertet.

- Zur lmmissionsüberwachung riverden an den von der Meteorologie bEstimmten haupt-
beaußchlagten Punkten (2 Punkte) Bodenproben genommen und radiologisch ausge-
wertet.

c Von den Firmen Eckert & Zegler Nuclitec und GE Healthcare Buchler GmbH werden
jährlich Umweltinformationen veröffentlicht, die bei den Firmen von interessierten Bür-
gem bezogen werden können. Aufgrund des UmweltinformationsgeseEes (UlG) sind
die Berichte des NLWKN zur Umwelttlbenivachung auch beim GAA Braunschweig
einsehbar.
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Zivilisatoiische Strahlenexposltion

Kemteihnische Anlagen < 0,01 mSv

Atombombenfalloul <0,01 msv

Tschemobyl <0,013 mSv

Forschung, Technik, Haushalt <0,01 msv

Medizin 1,9 msv

Für Einzelpersonen der Bevölkerung beträgt der Grenzwelt der efeKiven Dosis durch Strah-

tenexposition aus Tätigkeit nach § 2Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV ein Millisievert (1 mSv = 1000 USv)

Für das Jahr 2006 ergaben sidl für die mittlere effektive Jahresdosis durdr ionisierende

Strahlung (gemittett ilber die Bevölkerung Deutschlands) folgende Werte (Berichter§taüung

des Bunäeäministerium fllr Umwelt, NaturschuE und ReaKorsicherheit 2006):

In Summe beträgt die Strahlenexposition, die eine Einzelperson der Bevölkerung.aus Tät!9-

i"iiJn n"cn S Z Äfs. t ttr. I StlS'chV orhalten darf, circa % der natgdichen St6hl6nbela6F

tung. obr nt{ f; &}- #^u /
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Natllrllche SttahlenexPosltion

DireKe kosmische Strählung 0,3 mSv

Diret<te tenestische Stähtung 0,4 msv

Nahrung 0,3 mSv

lnhalation von Radon und seinen Zerfallsprc'
dukten

1,1 mSv

Summe 4.0 msv
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b. ArbeltsschutsIShhlemchuts

Die Kategoiebesictrtigung bEinhalte auch den Arbeibschuts und die StrahlemdluEüberl,va'
drung derlvlA

c. Vorgeeehene überwachung der Bearbeitung der Asse'Lauge

Die Anhgen und auch die Verarbeitung der Ass+{-auge wild vom GAA-BS begleitet. Und

üb€rpräfi werden.

Hierbei wid dle Anlage anr Dekofitamination, der Transport und der Verbleib der Re§t§toffe

tlberpri,fr werden.

weiterhin gehölen die Emissionsüberwachung und der Scfruts der MA zu dieser Übenrva-

drulg.
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